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Anregungen Landratsamt Rem-Murr-Kreis Stellungnahme 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Regierungspräsidium wurde angehört. 
 
 
 
 
Die artenschutzrechtliche Übersichtsbegehung und der Umweltbe-
richt wurden erstellt und werden im Rahmen der Beteiligung der 
Träger öffentlicher Belange zur Verfügung gestellt. 
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Anregungen Landratsamt Rems-Murr-Kreis Stellungnahme 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Anregungen Verband Region Stuttgart Stellungnahme 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durch die GMA wurde in einer Auswirkungsanalyse dargelegt, dass  
sowohl die raumordnerische Kernregelung, das Kongruenzgebot 
und das Beeinträchtigungsverbot durch die geplante Modernisie-
rung nicht verletzt werden. Für das Integrationsgebot besteht 
keine veränderte Beurteilungsgrundlage, da es sich nicht um eine 
Neuansiedlung handelt. 
(s. Auswirkungsanalyse der GMA vom 18.04.2017) 
Durch die Definition der Verkaufsflächen und die Festlegung der 
zulässigen Sortimente wird den Anregungen Rechnung getragen. 
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Anregungen Verband Region Stuttgart Stellungnahme 
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Anregungen Regierungspräsidium Stuttgart Stellungnahme 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durch die GMA wurde in einer Auswirkungsanalyse dargelegt, dass  
sowohl die raumordnerische Kernregelung, das Kongruenzgebot 
und das Beeinträchtigungsverbot durch die geplante Modernisie-
rung nicht verletzt werden. Für das Integrationsgebot besteht 
keine veränderte Beurteilungsgrundlage, da es sich nicht um eine 
Neuansiedlung handelt. 
(s. Auswirkungsanalyse der GMA vom 18.04.2017) 
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Anregungen Regierungspräsidium Stuttgart Stellungnahme 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durch die Definition der Verkaufsflächen und die Festlegung der 
zulässigen Sortimente wird den Anregungen Rechnung getragen. 
 
 
 
Im Bebauungsplan wurde die Verkaufsfläche und im Textteil eine 
entsprechende Festsetzung aufgenommen. 
 
 
 
 
Die Festsetzungen für Werbeanlagen wurden entsprechend ange-
passt. 
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Anregungen Regierungspräsidium Stuttgart Stellungnahme 

 

 
 
 
 
Durch die Festlegung zulässiger Zufahrtsbereiche wird dieser Anre-
gung Rechnung getragen. 
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Anregungen Polizeipräsidium Aalen Stellungnahme 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Anregungen Syna Stellungnahme 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
Vorhandene Leitungen werden bei der Bauausführung berücksich-
tigt. 
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Anregungen Telekom Stellungnahme 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Vorhandene Leitungen werden bei der Bauausführung berücksich-
tigt. 
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Anregungen Telekom Stellungnahme 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Anregungen Telekom Stellungnahme 
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Anregungen Rechts- und Ordnungsamt Stellungnahme 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Anregungen Stadtbauamt Stellungnahme 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wurden entsprechende Leitungsrechte in den Bebauungsplan 
aufgenommen.  
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Anregungen IHK Region Stuttgart Stellungnahme 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Anregungen LNV Arbeitskreis Rems-Murr-Kreis Stellungnahme 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die inzwischen erstellten Gutachten werden im Rahmen der nun 
folgenden Beteiligung der Träger öffentlicher Belange zur Verfü-
gung gestellt.  
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Anregungen Handwerkskammer Region Stuttgart Stellungnahme 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Anregungen Stadtwerke Backnang GmbH Stellungnahme 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die vorhandenen Leitungen wurden durch ein Leitungsrecht gesi-
chert. 
 
 

 


